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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung 

Haushaltsführung 2018 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
im zweiten Vierteljahr des Haushaltsjahres 2018 

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 26. Juli 2018 
II A 2 – H 1221/18/10001 

Gemäß § 37 Absatz 4 der Bundeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 4 Ab-
satz 2 des Haushaltsgesetzes 2018 übersende ich die Zusammenstellung der über- 
und außerplanmäßigen (üpl./apl.) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
im zweiten Vierteljahr des Haushaltsjahres 2018. 
Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung durften Ausgaben, zu denen Arti-
kel 111 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) nicht ermächtigt, nur in entsprechender 
Anwendung der Voraussetzungen des Artikels 112 GG geleistet werden. Dies galt 
auch dann, wenn Mittel bereits im Bundeshaushaltsplan 2017 bewilligt oder im 
Entwurf des Bundeshaushaltsplans 2018 enthalten waren. Alle in der Liste ange-
führten („formalen“) üpl. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wurden 
im Bundeshaushalt 2018 etatisiert und sind somit nach Inkrafttreten des Haushalts 
keine „echten“ üpl. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mehr. In der 
Haushaltsrechnung 2018 werden sie auch nicht als solche ausgewiesen. 
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